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Diejenigen 1111. Yereinsmilglieder, die
vom Genlrnlburenu um Bereinigung der Listen für
das llotel-Adrossbucli angegangen worden, und bis
jetzt die Verzeichnisse noch nicht zurückgesandt
Itaben, werden hieniil hüll, um
Relournii'ung derselben ersucht.

Für das Cenlralbureau
Der Btiraiuchef:
0. Anisler.

baldmöglichsle

Industrie-Ritter. 1

In letzter Zeit sich mehrende Belästigungen
gelten den schweizerischen Verkehrvereinen
Veranlassung, einen Erwerbszweig zu kennzeichnen,
der sich zum Schaden unseres Landes breit macht.
Die Gesehäflspraxis bestellt darin, dass Balingesell-
schaften. Badeunlernelimimgen, Hoteliers, Geschäftsleute

etc. um kostspielige Inserate oder bedeutende
Geldbeiträge zur Herausgabe eines Führers, eines
Alliums, eines Prospectes oder dergl. angegangen
werden. Zahlt man das Verlangle, so ist es gut.
Zahlt man nichts, so wird die angenehme Aussicht
eröffnet, durch Todschweigen oder Schlimmeres
geschädigt zu werden.

Durch dieses Treiben wird ebenso sehr das
Publikum, wie derjenige, der die Zahlung einer
solchen Zwangskonlribulion verweigert, geschädigt,
denn es ist klar, dass von solchen Herren nicht
nach dem Masslabe der innern sachlichen Berechtigung,

sondern je nach der Höhe der Geldbeiträge

gerühmt oder — geschwiegen wird.
Die schweizerischen Verkehrsvereine erachten

es als in ihrer Aufgabe liegend, gegen dieses
Schniarolzertliuni öffentlich aufzutreten. Für heute
begnügen sie sich damit, hiedurch die betreffenden
Induslrieriller zu verwarnen. Genügt das nicht,
so wird die Nerüffenllichiing von Namen und
Thalsachen erfolgen.

Den einer Contribution ausgesetzten Kreisen
dagegen möchten wir dringend empfehlen, belästigende

Zudringlichkeit und minderwertliigeBeklame-
anerbieten kurzer Hand zurückzuweisen.

Verkehrsverein Basel.
Verkehrsverein Bern.
Association (les intérêts

de Genève.
Verkehrsverein Lnzern.
Verkehrsverein Zürich.
Schweizer. Hotelier-Verein.

„Paris - Milan"
heisst das Heklamewerk. über welches wir in
letzter Nummer versprachen. Näheres niitzulheileii.

Obwohl wir in \origer Nummer weiter nichts
bemerkten, als, man möge mit Einlösung der
bezüglichen Nachnahmen noch zuwarten, Iiis wir
Ausführlicheres berichten können, da uns die
Abfassung des betreff. Circulars und verschiedene
Schreiben verdächtig vorkamen, so hat uns doch
schon diese kleine Interessenwahrung einen xier-
seiligen Seilreibebrief von Seite des Verlegers \on
«Paris-Milan» eingetragen, in welchem der
Verleger die l eberzeugiing kund gibt, dass unsere
Kritik entschieden günstiger ausgefallen wäre,
wenn wir zugewartet hätten bis nach Einsichtnahme

eines Exemplars von .Paris-Milan». Der
übrige Inhalt des Schreibebnefes ist so abgefasst.
dass wir wohl oder übel die ganze Angelegenheit
noch einlässliclier behandeln müssen, als wir eigent¬

lich beabsichtigten : der Verleger möge sich dieses
für ihn nichts weniger als giiilslig ausfallende
Vorgeben selbst zuschreiben.

Es wird im Ganzen überhaupt nichts schaden,
wenn wir einmal einen Fall gehörig exemplillziren,
gleichviel ob schweizerisches oder ausländisches
Unternehmen.

In erster Linie sei dem Herrn Verleger
bemerkt, dass wir in letzter Nunlmer überhaupt noch
keine Kritik geübt über sein Werk und dass wir von
den gemachten Andeutungen jetzt erst recht kein
Wort zurückzunehmen brauchén, da wir diese
Andeutungen heule als Thalsachen aufführen. Wir
wollen jedoch nicht einseitig handeln und auch
die gute Seite des Werkes ill's Auge fassen und
zwar in erster Linie.

«Paris-Milan» ist ein in Albumformat
hergestelltes, man darf sagen geschmackvoll ausgestattetes
Buch. Fünfunddreissig kunstvolle Ansichten in
Phototypie von Basel, Luzern, der Umgebung
des Yierwaldstältersee's, Bernèrober.land, Gotlhard-
balin. Lugano, Mailand etc. zieren die erste Hälfte
des Buches. '

Auf 80 Seilen Text ist die Route Paris-Milan
in gediegener Abfassung geschildert, in französisch
und englisch. Zwanzig Seilen Inserate folgen und
den Scliluss bilden vier auf die Route Bezug
habenden Eisenbahn- und Dampfschiffkarlen. Dem

ganzen Werk als solches dürfen wir das Prädikat
«sehr gut» nicht vorenthalten. Demjenigen Hotelier,
der in seiner Fremdenbibliothek noch eine Lücke
auszufüllen hat, können xvir daher das Werk nur
empfehlen. Ob der Preis zu hoch, darüber können
wir uns keine Rechenschaft ablegen, und
überlassen es jedem einzelnen zu jugiren. — Und nun
zum «Revers de la médaillé»:

«Unter den Auspizien von dieser oder jener
oder sogar von mehreren Balingesellschaflen», so
lautet sehr oft die Einleitung eines Reklame-
circulars, so auch dasjenige von «Paris-Milan». Was
verstellt man unter dieser Art Auspizien der
Balingesellschaflen f Wir verstehen darunter : Ein Frei-
billel 2. Klasse und die Ueberlassung von Plänen
zum Einschalten in fragliches Werk. Wenn auch
die Bahngesellschaften vor oft ganz enormen
Opfern zu Reklamezwecken nicht zurückschrecken,
so denken sie doch bei der Grosszahl von solchen
Subvenlionsgesuchen, dass wenn es nichts nütze,
es am Ende auch nichts schaden könne, es kann
ihnen desshalb auf ein Freibillet mehr oder weniger
nicht ankommen und auch die in unzähligen Massen
angefertigten Pläne und Plänchen sind ja schlies-
licli dazu da, dass sie gebraucht werden. Durch
diese Bereitwilligkeit der Balingesellschaflen ist
aber noch lange nicht gesagt, dass sie in irgend
welcher Berührung mit dem Unternehmen stehen,
welchem sie auf obbenannle Weise entgegenkommen.

Unzweifelhaft hätte der Verleger von «Paris-
Milan« sein Unternehmen auch noch unter die
Filtige des Holeliervereins gesteckt, wenn seinem
Gesuche um 200 Fr. Subvention entsprochen worden

wäre. In einem Schreiben vom 12. April an
den Holelierverein in Basel ersucht nämlich der
Verleger um Aufgabe einer Kollektivannonce oder doch
wenigstens am eine Subvention ron 200 Fr. für
die Beschreibung die er über Basel bringe. Nachdem

ihm dieses G-esucli abschlägig beantwortet
worden, stellt er es in einem zweiten Schreiben
vom 18. April dem Hotelierverein Basel frei, die
Subvention zu redtiziren, jedoch nicht unter
75—80 Fr. und gibt der Verleger in dem Briefe

zu bedenken dass die Fälle seiner Beschreibung
über Basel sich nach der Subvention richte. Auch
dieses Gesuch wurde, xvie recht und billig
abgewiesen und mit der Bitte begleitet, der Verleger
möge so xvenig als ihm beliebe über Basel schreiben.
Dies die Hauplmomente aus den Briefen, \on
welchen xvir in letzter Nr. erklärten, dass sie ein
verdächtiges Licht auf das Unternehmen werfen.
Haben wir übertrieben? Gexviss nicht. Hingegen
hätten wir diese Thalsachen noch vorderhand ad

acta gelegt, wenn uns der Verleger von «Paris-
Milan» nicht herausgefordert hätte.

Auf den Annoncenlheil des Werkes übergehend
haben wir zu bemerken, dass hinter der Gratis-
aufnalime von Hotelsempfehlungen ein bekanntes
Mittel zur Förderung des Verkaufs des Werkes
steckt. Wir machen dem Verleger hinsichtlich
dieser Methode keinen Vorwurf, linden es aber
verwerflich, wenn er in seinem Circular sagt:
»Ich zweifle nicht, dass Sie diesen Modus von
Gralisreklame zu würdigen xvissen werden». Es
ist dies eine plumpe Hinweisung auf die, nach
Ansicht des Verlegers, bestehende moralische
Pflicht, zur Abnahme eines oder mehrerer seiner
Werke. Auch bezxveifeln wir sehr, dass in dem
Werke nur diejenigen Hotels empfohlen seien,
welche von den verschiedenen Verkelirsbureaux
als empfehlenswert bezeichnet worden, xvie dies
der Verleger in seinen Zirkularen angibt; es wird
sich überhaupt noch fragen, ob die Verkelirsbureaux

die Hand dabei im Spiele gehabt*,), denn
tatsächlich können xvir nachweisen, dass ein
grosser Theil der Annoncen nur ein Abklatsch
aus schon bestehenden Büchern oder Zeitungen ist.

Die Absicht des Verlegers, durch Gratisaufnahme

der Annoncen den Absatz seines Werkes
zu erleichtern und zu vermehren, liegt auf der
Hand, er gibt dies übrigens selbst zu in seinem
letzten Schreiben, um so mehr aber finden wir
es auffallend, dass wenn doch jede Annonce gralis
ist und jedem Hotelier, dessen Etablissement im
Buche enthalten, die Pflicht zur Annahme mindestens
eines Exemplars zugemessen wird, dass dann der
Verleger eine so krasse Ungleichheit eintreten
lässt in Bezug auf Zuteilung des Annoncenraumes.
Den Einen widmet er 56 Quadratcenlimeter Raum,
den Andern nur 24 Quadratcenlimeter, wieder
Andern nur eineZeile und bei zwanzig «Annoncen»
führt er weiter nichts auf als mir die leeren Namen
der Holeis in fortlaufender Reihenfolge. Per «Zufall»

trifft es sich nun, dass diese 20 Hotels
alle in der Stadt Basel stehen, wo man, xvie oben

erwähnt, dem Unternehmen so unsympathisch
gegenüber stand und sieh erdreistete ein Bellelbegehren

abzuweisen. Was doch der «Zufall» nicht
alles bewerkstelligt. Dagegen xvird aber Allen
die gleiche moralische Pflicht zur Anschaffung des
Werkes zugestanden. —

Wem nach dieser wahrheitsgetreuen
Auseinandersetzung das Werk «Paris-Milan» noch so
gefällt xvie vorher, der kaufe es. Im Uebrigen
möchten wir zur Beruhigung des Verlegers noch
niitlheilen, dass xvir persönlich weder nach Milan
noch nach. Paris reisen werden, sondern hier in
Basel getrost der Dinge warten, die da von Neu-
cliälel kommen sollen. —

* *
Gestützt darauT, dass alle Reklanieunlernehmen,

mögen sie heissen xvie sie xvollen, mögen sie

*) Wir werden in dieser Yernmtluinu bestärkt, durch
den an der Spitze unserer heutigen Nr. verötVenlliehlen
Aufruf seitens der Verkelirsbureaux dir Schweiz.


	...

